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1. Situationsanalyse

Definition: Unter dem Begriff häus-
liche Gewalt verstehen wir jede

Art von geschlechtsspezifischer körper-
licher, seelischer und sexueller Miss-
handlung, die innerhalb einer häusli-
chen Gemeinschaft verübt oder ver-
sucht wird.

Häusliche Gewalt kann körperliche
Gewalt unterschiedlicher Schwere

(z.B.: Ohrfeigen, Schläge mit der Faust,
Fußtritte, Würgen, heftiges Schütteln,
Verrenken/Brechen von Knochen und
Gelenken, Schussverletzungen),
sexuelle Gewalt (z.B.: Vergewaltigung,
Erzwingen sexueller Handlungen),
psychische/seelische Gewalt (z.B.: Zer-
störung des Selbstwertgefühls, Drohun-
gen, Erpressungen, permanente Kon-
trolle, Beleidigung, Demütigung ),

soziale Gewalt (z.B.: Isolation, Kontakt-
verbote, Einsperren) und ökonomische
Gewalt (z.B.: alleinige Kontrolle über
das gemeinsame Einkommen, Verbot
Arbeit aufzunehmen, Schulden machen,
Vorenthalten von Einkommen) sein.

Jede Frau kann von häuslicher
Gewalt betroffen sein, sie be-

trifft Frauen allen Alters und in
allen Schichten und Kulturen.
Fast immer sind die Täter Män-
ner und über 90 % aller Gewalt-
taten werden in der Familie und
im sozialen Nahraum ausgeübt.
Nicht der dunkle Park, sondern
das eigene Zuhause ist noch im-
mer der gefährlichste Ort für
Frauen. 

Häusliche Gewalt ist selten ein
einzelnes Ereignis, sondern mei-
stens eine Wiederholungstat. Die
Täter sind „ganz normale” Män-
ner – Ehemänner, Lebensgefähr-
ten, Väter, der nette Nachbar
von nebenan... .

In einigen Fällen sind auch
Männer die Opfer häuslicher
Gewalt. Auch sie können die ge-
setzlichen Möglichkeiten in An-
spruch nehmen und Beratung
erhalten.

Im Unterschied zum Streit geht
es bei Gewalt immer um die

Ausübung von Macht und Kontrolle.
Der „Stärkere” verletzt, demütigt und
erniedrigt die „Schwächere”. Er setzt
sich und seine Interessen mit Gewalt
durch. Die Verwendung des Begriffes
„häusliche Gewalt” z.B. durch die Poli-
zei verdeutlicht eine Wertung und
Ächtung dieser Form von Gewalt,
grenzt sich ab von Verharmlosungsten-
denzen, wie sie z.B. der Begriff „Fami-
lienstreit” in sich trägt.

90 % aller Gewalttaten im
sozialen Nahraum
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Seit mehr als 30 Jahren, damals vor
allem durch die Frauenbewegung

initiiert, wird bei uns in Deutschland
über häusliche Gewalt auch öffentlich
diskutiert.

Die Antwort der Gesellschaft auf die
damalige Enttabuisierung dieses The-
mas war zunächst die Einrichtung von
Frauenhäusern und Zufluchtwohnun-
gen. Opfer häuslicher Gewalt, insbe-
sondere die Frauen, hatten fortan die
Möglichkeit, sich der unmittelbaren
Gewaltsituation zu entziehen – eine
Antwort, die sich bis heute tausend-
fach bewährt hat. Ursachen und Ent-
stehungszusammenhängen häuslicher
Gewalt wurde damit jedoch nur wenig
entgegengewirkt. 

Heute ist die Gesellschaft in dieser
Hinsicht ein ganzes Stück weiter.

Gesetzliche Regelungen auf Bundes-
und Landesebene sowie den entspre-
chenden Handlungsanweisungen an
die zuständigen staatlichen Instanzen
bieten inzwischen in Fällen häuslicher
Gewalt ein ganzes System von Inter-
ventionsmöglichkeiten. Mit dem Sicher-
heits- und Ordnungsgesetz und den
darauf aufbauenden Erlassen für die
Landespolizei, dem Landesaktionsplan
und der Einrichtung von Interventions-
stellen gegen häusliche Gewalt haben
Landtag und Landesregierung bei uns
in Mecklenburg-Vorpommern dafür
wichtige Voraussetzungen geschaffen.

Sehr beachtlich ist auch die Tatsache,
dass sich immer mehr nichtstaatliche

Einrichtungen und Organisationen der
Vorbeugung und Bekämpfung häusli-
cher Gewalt widmen. In den Jahren
1999-2001 wurden allein durch den
Landesrat für Kriminalitätsvorbeugung
21 derartige Projekte gefördert.

Vorbeugung von häuslicher Gewalt,
egal ob die Opfer Frauen, Kinder oder
Männer sind, wird immer mehr zu einem
gesamtgesellschaftlichen Anliegen –
und das ist gut und richtig. Staatliche
Behörden haben dabei ebenso ihre

Aufgaben und Möglichkeiten wie
nichtstaatliche Organisationen oder
engagierte Einzelpersonen.

Genau wie in allen anderen Berei-
chen der Kriminalitätsvorbeugung gilt
auch hier, dass die Präventionsarbeit
dort am wirkungsvollsten ist, wo die
Gefahrenlage entsteht und zuerst
sichtbar wird – unmittelbar vor Ort in
den Kommunen.

Mit der vorliegenden Broschüre
hat die Arbeitsgruppe Gewalt ge-

gen Frauen des Landesrates für Krimi-
nalitätsvorbeugung Mecklenburg-Vor-
pommern nunmehr ein Konzept vor-
gelegt, das diese Grundsätze in kon-
krete praktische Handlungsanleitungen
überführt. 

Wer auch immer aus beruflicher Ver-
antwortung oder aus ehrenamtlichem
Engagement heraus seinen Beitrag zur
Eindämmung von häuslicher Gewalt
leisten möchte, wird in dieser Broschü-
re zahlreiche Hinweise und Empfeh-
lungen für seine Tätigkeit finden.

Ich fordere deshalb vor allem die
Kommunalverwaltungen, die Polizei-
und Justizbehörden sowie die Bildungs-
träger auf, an der Umsetzung dieses
Konzeptes mitzuarbeiten.

Den kommunalen Präventionsräten
eröffnet sich zudem ein wichtiges Feld
für ihre koordinierende und vernetzen-
de Arbeit vor Ort.

Ich bin davon überzeugt, dass die
Umsetzung dieses Konzeptes lang-

fristig seine Wirkungen auf die Ein-
dämmung häuslicher Gewalt in unse-
rem Bundesland nicht verfehlen wird.

Dr. Gottfried Timm
Innenminister 
und
Vorsitzender des Landesrates
für Kriminalitätsvorbeugung 
Mecklenburg-Vorpommern

Vorwort

Broschüre bietet praktische
Handlungsanleitungen

Begriff häuslicher Gewalt

In Mecklenburg-Vorpommern
wichtige Voraussetzungen

geschaffen

Gesamtgesellschaftliches
Anliegen

Verschiedene Formen
häuslicher Gewalt

Keine Verharmlosung
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1. Situationsanalyse1. Situationsanalyse

Ohnmacht führt
zu Resignation

Statistische Erfassung
durch die Polizei

erst seit April 2002

Die Grundlage für die Entstehung
häuslicher Gewalt ist im Macht-

ungleichgewicht zwischen den Ge-
schlechtern und im Rollenbild von
Männern und Frauen in unserer Ge-
sellschaft zu finden. 

Männer und Frauen haben nicht die
gleichen Möglichkeiten zur Lebensge-
staltung. Die Gewaltausübung ist ein
Mittel, diese Strukturen zu erhalten.
Besonders begünstigt wird das durch
das Tolerieren häuslicher Gewalt
durch die Gesellschaft: 

• Opfer erleben: „Mir wird nicht
geholfen, ich muss selbst mit den
Problemen fertig werden, ich bin
selbst schuld.”  

• Täter erleben: „Hinter der Woh-
nungstür kann ich tun, was ich
will, diese Gewalt wird geduldet.”

• Kinder erleben: „Mit Gewalt kann
ich meine Ziele durchsetzen,
Frauen und Mädchen sind nicht
achtenswert!”

Eine bessere Durchsetzung der
Gleichstellung der Geschlechter kann
auch präventiv gegen häusliche Ge-
walt wirken.

Schwierige soziale Situationen wie
Armut, Arbeitslosigkeit und Alkohol-
missbrauch können noch verschärfend
auf die Situation wirken und Auslöser
setzen, sind aber nicht mit den Ursa-
chen zu verwechseln.

Ursachen häuslicher Gewalt

Auswirkungen
Auswirkungen auf Frauen

Auswirkungen auf die Kinder
• Das Erleben der Gewalt und das Auf-

wachsen in einer gewaltbelasteten
Atmosphäre stellen für Kinder ein
schweres Trauma und immer eine
Beeinträchtigung ihres Kindeswohles
dar. Das gilt ebenso, wenn die Kinder
„nur Zeugen” der Gewalt sind und
nicht selbst misshandelt werden. In
vielen Fällen der Misshandlung der
Mutter werden auch die Kinder miss-
handelt. 

• Kinder aus gewaltbelasteten Familien
zeigen vielfältige Störungen des Ver-
haltens ( z.B. Angstreaktionen, Ag-
gressivität, Verschlossenheit, Isolation,
geringes Selbstwertgefühl) und Stö-
rungen der kindlichen Entwicklung
(z.B. Entwicklungsverzögerungen,
nicht altersgemäße Verantwortung
für Familie, Sprachprobleme, Störun-
gen der körperlichen Entwicklung,
Konzentrationsstörungen).

• Sie wachsen mit negativen Rollen-
vorbildern für Frauen oder Männer
auf, die unter Umständen später zu
eigener männlicher Gewalttätigkeit
oder zum Hereinwachsen in eine
Opferrolle führen können.

• Die Forschung hat einen Zusammen-
hang zwischen dem Erleben häusli-
cher Gewalt durch Kinder und Ju-
gendliche in ihrer Familie und eige-
ner Gewalttätigkeit, auch außerhalb
der Familie, nachgewiesen. 

• Die Mütter können ihren Aufgaben
in der Erziehung und Förderung der
Kinder durch die extremen Belastun-
gen der Situation häuslicher Gewalt
nur eingeschränkt gerecht werden. 

• Gesundheitliche Folgen: chirurgische
Verletzungen (z.B. Knochenbrüche,
Organrisse, Platzwunden, Hämatome,
Schnittverletzungen, Schusswunden,
Brandwunden), psychische Folgen
(z.B. Angstzustände, Suizidgefähr-
dung, psychische Erkrankungen,
psycho- somatische Beschwerden,
Suchtkrankheiten), gynäkologische
Folgen (z.B. Fehlgeburten, Verletzun-
gen im Genitalbereich), 

• Ökonomische Folgen: sozialer Abstieg,
Verschuldung, Verlust des Arbeits-
platzes, Verlust der Arbeitsfähigkeit,
Verlust von Wohnungseinrichtung
und Vermögen,

• Soziale Folgen: Das gesellschaftliche
Tabu, die Scham der Opfer, das Nicht-
eingreifen der Gesellschaft und das
eigene Gefühl der Ohnmacht gegen-
über der Gewalttätigkeit führen zu
Isolation, Resignation und Ausharren
in der Gewaltbeziehung.
Das Gefühl der Hilflosigkeit kann
sich auch auf andere Bereiche des
Alltags ausdehnen und zieht die
Zerstörung des Selbstwertgefühls
nach sich mit der Konsequenz, kei-
ne Handlungsalternativen und Er-
folgsaussichten zu erkennen.

Gewalt im häuslichen Bereich ist nach
Dunkelfeldforschungen wahr-

scheinlich das größte, aber auch unbe-
kannteste Kriminalitätsfeld. Es sind zur-
zeit keine umfassenden bundesweiten
Daten zur Häufigkeit häuslicher Gewalt
vorhanden. Untersuchungen im Dunkel-
feld in der Bundesrepublik Deutschland
kommen zu Aussagen, dass etwa jede
3.bis 7.Frau in ihrem Leben von Gewalt
im häuslichen Bereich betroffen ist. Die-
se Zahlen entsprechen internationalen
Erhebungen, etwa in Schweden. Derzeit
ist eine umfangreiche Untersuchung des
Bundesministeriums für Familie, Senioren,
Frauen und Jugend in Auftrag gegeben.

In der Polizeidirektion Rostock sind
seit dem Jahr 2000 Erhebungen durch-
geführt worden. Sie ergaben u.a. fol-
gende Erkenntnisse: 

• monatlich fährt die Polizei im
Durchschnitt zu 36 Einsätzen
häuslicher Gewalt 

• die Täter sind zu 95% männlich 
• ca. 50% der Gewalttäter sind

alkoholisiert 
• in 27% der Fälle sind Kinder am

Ereignisort. 

Seit April 2002 werden landesweit in
den Polizeibehörden von M-V Einsätze
häuslicher Gewalt statistisch erfasst,
die Interventionsstellen dokumentieren
ihre Arbeit im Rahmen der wissen-
schaftlichen Begleitforschung im Auf-
trage des Bundesministeriums für
Familie, Senioren, Frauen und Jugend.

Häufigkeit
häuslicher Gewalt

Gesellschaft toleriert
häusliche Gewalt

Oft werden auch Kinder
misshandelt
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1. Situationsanalyse1. Situationsanalyse

Vergleichbar mit
Geiselnahmen

MitarbeiterInnen in den kommuna-
len Verwaltungen kommen auf

vielfältige Weise in Berührung mit ge-
waltbetroffenen Frauen, mit traumati-
sierten Kindern und gewalttätigen
Männern: sie treffen sie als ratsuchen-
de Bürger, beim Stellen unterschiedli-
cher Anträge, sie erfahren von besorg-
ten Nachbarn oder Angehörigen von
Problemen der Familie oder werden
durch andere Verwaltungsstellen ein-
bezogen. 

In der kommunalen Verwaltung wer-
den vor allem 

• Jugendämter 
• Sozialämter 
• Gleichstellungsbeauftragte 
• die Ausländerbehörde,

die Ausländerbeauftragten 
• Behindertenbeauftragte
• die Bürgerberatung 
• die Einwohnermeldestellen 

vom Thema häusliche Gewalt berührt. 

Unterstützung von außen
notwendig

Psycho-Dynamik in Gewaltbeziehungen
• Das Erleben von Partnergewalt in engen

sozialen Beziehungen, wie in Fällen
häuslicher Gewalt, kann weitreichende
Auswirkungen auf die Psyche der Op-
fer haben. Diese Traumatisierungen
sind mit den Folgen bei Opfern von
Geiselnahmen und Folteropfern ver-
gleichbar. Deshalb ist es für außen-
stehende Personen oft unverständlich,
warum Opfer häuslicher Gewalt in der
Gewaltbeziehung verharren, sich nicht
trennen oder Anzeigen zurückziehen.
Bekannt geworden sind solche Symp-
tome als posttraumatisches Stress-Syn-
drom oder als Stockholm-Syndrom und
werden als anerkannte psychische Er-
krankungen behandelt.

• Das Stockholm-Syndrom tritt auf, wenn
vier Bedingungen gegeben sind: das
Opfer kann der Situation nicht ent-
kommen (oder glaubt es), das Leben
des Opfers ist bedroht, das Opfer ist
von der Umwelt isoliert und der Täter
behandelt das Opfer nicht nur schlecht,
sondern gelegentlich auch gut. In der

Folge kann es zu einer Solidarisierung
des Opfers mit dem Täter kommen,
unter Umständen auch gegen Polizei
oder andere Helfer von außen. Zweck
des Verhaltens ist das Überleben in
der lebensbedrohlichen Situation.

• Psychologen haben in Gewaltbezie-
hungen typische, wiederkehrende
Muster festgestellt. Es wird von einem
Gewaltzyklus gesprochen, der sich
aus drei Phasen zusammensetzt: der
Spannungsaufbau mit kleineren ge-
walttätigen Zwischenfällen, in dem
das Opfer versucht, die Eskalation
der Gewalt mit allen Möglichkeiten
zu verhindern, der akute Gewaltakt
mit einer unkontrollierbaren Entla-
dung der vorher aufgebauten Span-
nung und enormer Zerstörungskraft,
Auslöser dafür können geringfügigste
Anlässe, wie unaufgeräumtes Spiel-
zeug der Kinder oder ein verspätetes
Essen sein, die Gründe sind oft in-
terne beim Täter. Unmittelbar danach
stehen die Opfer oft unter einem

Problemaufriss
• Häusliche Gewalt ist ein gesamtgesell-

schaftliches Problem, dem sich auch
die Sicherheits- und Ordnungbehör-
den in unterschiedlichster Form stel-
len müssen. Leider wird es aber oft
noch als Privatangelegenheit abgetan.

• MitarbeiterInnen der Verwaltungen
definieren z.T. Intervention bei häus-
licher Gewalt nicht als ihre Aufgabe
(z.B. wenn die Mutter misshandelt
wird, die Kinder „lediglich” Zeugen
der Gewalt sind).

• Opfer sprechen selten aus Gründen
der Scham und von Befürchtungen
direkt häusliche Gewalterfahrungen an

• Oft erfahren oder vermuten die Mit-
arbeiterInnen Gewalterfahrungen

• Berührungsängste mit dem Thema,
Schuldzuweisungen an die Opfer
und Handlungsunsicherheiten bei
den MitarbeiterInnen hindern diese,
Opfern effektive Unterstützung und
Schutz anzubieten

Gesamtgesellschaftliche Auswirkungen
• Die Kosten häuslicher Gewalt sind

bis jetzt in der Bundesrepublik
Deutschland noch nicht umfassend
ermittelt worden. Es gibt Untersu-
chungen in Kanada (1995), die die

Kosten auf ca. 3,5 Milliarden e pro
Jahr schätzen oder in Neuseeland
(1994) mit geschätzten Gesamtkos-
ten von jährlich 500 000 e bis
1,27 Milliarden e.

• Diese Kosten umfassen u.a. die Kos-
ten im Gesundheitswesen (Heilbe-
handlungen, langfristige Folgen der
Gewalt, Rehabilitation, Therapien),
Kosten für Polizeieinsätze, in der
Straf- und Ziviljustiz, in Jugend- und
Sozialämtern, für Beratungsstellen,
Frauenschutzhäuser. Nicht zu ver-
gessen der Verlust von Einkommen,
von ausgebildeten Fachkräften und
gesellschaftlicher Produktivität. Dabei
machen die Kosten für Frauenhäuser,
Interventionsstellen und andere Be-
ratungsstellen nur einen geringen
Teil der Gesamtsumme aus.

emotionalen Schock (ca. 12 bis 48
Stunden), was die Hilfesuche nach
außen verhindert, oder zeitlich verzö-
gert. Nach dem akuten Gewaltakt se-
hen die Opfer aber für kurze Zeit ihre
Situation realistisch und verdrängen
und entschuldigen die Gewalthand-
lungen des Partners nicht. Die dritte
Phase wird als Ruhephase bezeichnet.
Sie ist dadurch gekennzeichnet, dass
der Täter sich reuig zeigt, sich ent-
schuldigt und durch Versprechungen
und Geschenke das Opfer am Gehen
hindern will. Die Opfer verdrängen

in dieser Phase die erlebte Gewalt,
kehren nach Hause zurück, nehmen
Anzeigen zurück und brechen den
Kontakt zu Hilfsangeboten ab. Ihr
Verhalten ist eher von der Hoffnung
auf Besserung der Situation getragen,
als von Realitätssinn. Nach einiger
Zeit beginnt der Kreislauf wieder mit
kleineren gewalttätigen Zwischenfällen.
Opfer in einem solchen Kreislauf er-
leben sich gefangen in dieser Situa-
tion und schaffen selten ohne Unter-
stützung von außen einen Ausstieg.

Handlungsfeld
kommunale Verwaltung

2. Empfehlungen und Handlungsmöglichkeiten

Gewaltzyklus in 3 Phasen

Oft noch als Privat-
angelegenheit abgetan
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2. Empfehlungen und Handlungsmöglichkeiten2. Empfehlungen und Handlungsmöglichkeiten

Fortbildung anbieten

Ausländerrechtliche
Möglichkeiten beachten

wenn diese von Obdachlosigkeit
bedroht sind (in Abstimmung mit
dem zuständigen Ordnungsamt)

Ausländerbehörde/
Ausländerbeauftragte:
• Wahrnehmen und Ansprechen von

Problemlagen häuslicher Gewalt bei
Hilfesuchenden,

• Vermittlung von Wissen über aus-
länderrechtliche Möglichkeiten bei
häuslicher Gewalt 

• Sensible und schnelle Verfahrensbe-
arbeitung bei häuslicher Gewalt, bei
vorliegender Trennungsabsicht des
Opfers und vom Täter abhängigem
Aufenthaltsstatus 

• Beförderung von spezifischen Bera-
tungsangeboten für Migrantinnen
mit Gewalterfahrungen und Unter-
stützung beim Bereitstellen von
DolmetscherInnen

• Schaffen von Lösungen für gewalt-
betroffene Asylbewerberinnen, die
trotz Präsenspflicht Schutz vor wei-
terer Gewalt geben,

• Eintreten für die Fortbildung des
Betreuungspersonals in Asylbewer-
berheimen zu häuslicher Gewalt
und Handlungsstrategien,

Gleichstellungsbeauftragte:
• Beratung von ratsuchenden Opfern,

Weitervermittlung an Fachberatungs-
stellen, wie Interventionsstellen und
Frauenschutzhäuser

• Öffentlichkeitsarbeit zu Gewalt
gegen Frauen

• Unterstützung bei der Einrichtung
und dem Erhalt von Beratungs- und
Schutzeinrichtungen für die Opfer

• Beförderung der Kooperation und
Vernetzung der Stellen/Partner, die
sich mit Opfern von häuslicher Ge-
walt befassen

Bürgerberatung:
• Wahrnehmen und Ansprechen von

Problemlagen häuslicher Gewalt bei
Hilfesuchenden, 

• Beratung von ratsuchenden Opfern,
Weitervermittlung an Fachberatungs-
stellen, wie Interventionsstellen und
Frauenschutzhäuser,

Behindertenbeauftragte:
• Wahrnehmen und Ansprechen von

Problemlagen häuslicher Gewalt bei
behinderten Hilfesuchenden, 

• Beratung von ratsuchenden Opfern,
Weitervermittlung an Fachberatungs-
stellen, wie In-
terventionsstel-
len und Frauen-
schutzhäuser,

• Beförderung
von spezifi-
schen Bera-
tungsangebo-
ten für behin-
derte Frauen,
die von häus-
licher Gewalt
betroffen sind,

Einwohner-
meldestelle:
• Schutz von be-

sonders gefähr-
deten Opfern
durch Eintragung von Sperrvermer-
ken, um weitere Bedrohung auszu-
schließen,

Ordnungsamt:
• Unterbringung weggewiesener Täter/

Täterinnen nach Polizeieinsätzen,
wenn diese von Obdachlosigkeit
bedroht sind (in Abstimmung mit
dem zuständigen Sozialamt).

Spezifische Handlungsmöglichkeiten
Jugendamt:
• Wahrnehmen, dass das Erleben häus-

licher Gewalt durch Kinder eine Be-
einträchtigung/Gefährdung des Kin-
deswohls darstellt, betroffenen Kin-
dern geeignete Unterstützung zur
Aufarbeitung anbieten

• Gewaltbetroffenen Müttern Unterstüt-
zung bei Schritten zur Beendigung
der Gewalt und bei der Stärkung ihrer
Erziehungskompetenzen anbieten,
Schutz/Stärkung der gewaltbetroffe-
nen Mutter stärkt ihre Erziehungs-
kompetenz und schützt die Kinder
vor weiterer Gewalterfahrung

• Möglichkeiten der Inverantwortungs-
nahme des gewalttätigen Mannes als
Vater nutzen

• Sorgfältige Prüfung der Gefährdung
von Mutter und Kinder, z.B. durch
Umgangsrecht des Vaters

• Nutzung aller rechtlichen Möglich-
keiten beim Schutz der Kinder und
der Mutter (z.B. Gewaltschutzgesetz,
Kinderrechteverbesserungsgesetz,
BGB, Aussetzen oder Beschränken
des Umgangs u.a.)

• Abstimmung der Schutzmöglichkeiten
mit anderen involvierten Institutionen
(Frauenhaus, Interventionsstelle,
Polizei, Familiengericht usw.)

• Erwerb von Wissen zu Auswirkungen
häuslicher Gewalt auf Kinder und
von Handlungskompetenzen in Be-
ratung von gewaltbetroffenen Müt-
tern und Kindern, sowie im Umgang
mit gewalttätigen Vätern und deren
Täterstrategien 

Sozialamt:
• Wahrnehmen und Ansprechen von

Problemlagen häuslicher Gewalt bei
Hilfesuchenden, 

• Schnelle Unterstützung der Hilfe-
suchenden bei der Gewährung
finanzieller Hilfen

• Unterstützung bei der Wahl sicherer
Unterbringungsmöglichkeiten für
Frauen und deren Kinder, z.B. bei
weiterer Gefährdung  trotz polizei-
licher Maßnahmen Zuflucht im Frau-
enschutzhaus suchen

• Unterbringung weggewiesener Täter/
Täterinnen nach Polizeieinsätzen,

Allgemeine Handlungsmöglichkeiten
• Wahrnehmen von Fortbildungsveran-

staltungen zu häuslicher Gewalt, zu
Arten und Auswirkungen auf Frauen
und Kinder, zur Psychodynamik, zu
rechtlichen Schutzmöglichkeiten im
Polizeirecht, Zivilrecht, Strafrecht,
Kindschaftsrecht und Ausländerrecht,
Zeugenschutzrecht 

• Entwicklung von Sensibilität für die
Situation gewaltbetroffener Frauen
und Kinder und für die Auswirkungen
von Interventionsmöglichkeiten

• Verbesserung von Beratungskompe-
tenzen 

• Auseinandersetzung mit Täterstrate-
gien, Täterverhalten und Möglich-

keiten der Einschätzung der Gefähr-
lichkeit

• Aktive Beteiligung an Kooperations-
bündnissen zu häuslicher Gewalt,
interdisziplinärer Austausch

• Kenntnisse über spezifische Schutz-
und Beratungsangebote für gewalt-
betroffene Frauen und Kinder, sowie
über Beratungsstellen für gewalt-
tätige Männer

• Weitergabe von Informationsmate-
rialien und Weitervermittlung an
spezialisierte Schutz- und Beratungs-
angebote

Sensibilität entwickeln

Erziehungskompetenz
stärken

Umgangsrecht der 
Väter prüfen

Öffentlichkeitsarbeit



Unabhängig, ob Kinder direkt von
häuslicher Gewalt betroffen sind,

oder diese „nur” im Familienkreis be-
obachtet haben, sind sie in ihrem Wohl
und ihrer Entwicklung gefährdet. Sie
fühlen sich angesichts der Gewalt des
Vaters und der Ohnmacht der Mutter
sehr hilflos und ausgeliefert, aber auch
zum Teil verantwortlich für das, was
passiert. Oftmals glauben sie, dass sie
mit Schuld an der Gewalt haben.

Folgen dieser
Situation kön-

nen sich bei Kin-
dern äußern in:
• Verhaltensstö-

rungen und
emotionalen
Problemen

• Störungen der
kognitiven
Fähigkeiten

• Langzeitauswir-
kungen auf die
Entwicklung

Um diesen
möglichen

Auswirkungen
von Gewalterfah-
rungen vorzubeu-
gen ist es wichtig,
sensibel mit Kin-
dern umzugehen
und ihnen eine
Atmosphäre zu
ermöglichen, die
es ihnen erleich-
tert, über die Ge-
waltsituation und
ihre Ängste zu
sprechen.

Es gilt als unbestritten, dass Kinder-
gärtnerInnen und LehrerInnen ei-

ne wichtige Rolle bei der Prävention
von Kindesmisshandlung zukommt.
Insbesondere Kindergarten- und Grund-
schulkinder suchen eine intensive per-
sönliche Beziehung zu den Mitarbeite-
rInnen dieser Einrichtungen und brin-
gen ihnen großes Vertrauen entgegen.

Neben dieser besonderen Vertrauens-
position, die MitarbeiterInnen von Kin-
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Wichtige Rolle der
KindergärtnerInnen und

LehrerInnen

2. Empfehlungen und Handlungsmöglichkeiten

dergärten und Schulen genießen, er-
möglicht ihnen auch der tägliche Kon-
takt, kurz- oder langfristige Veränderun-
gen eines Kindes in seinen Beziehun-
gen zu Kindern und Erwachsenen, im
Leistungsbereich und in seinem allge-
meinen Verhalten wahrzunehmen und
die noch nicht beeinträchtigten Kompe-
tenzen der Kindern verstärkt zu fördern.

Wenn eine Vertrauensperson zur
Verfügung steht, an die sich das

Mädchen oder der Junge wenden kann,
besteht die Chance, häusliche Gewalt
gegen Kinder aufzudecken und zu be-
enden. 

Geschlechtsspezifische
Angebote

Allgemeine Handlungsmöglichkeiten
• Wahrnehmen von Fortbildungange-

boten zu häuslicher Gewalt, zu Ar-
ten und Auswirkungen auf Kinder,
zur Psychodynamik

• Entwicklung von Sensibilität für die
Situation gewaltbetroffener Kinder
und für die Auswirkungen von
Interventionsmöglichkeiten

• Kenntnisse über spezifische Schutz-
und Beratungsangebote für gewalt-
betroffene Kinder

• Anbieten von geschlechtsspezifischen
Präventionsveranstaltungen für Kin-
der

Spezifische Handlungsmöglichkeiten

Folgende Vorgehens- und Verhaltens-
weisen erleichtern es einem mögli-

cherweise betroffenen Kind, über sei-
ne Situation zu sprechen:

• Bewahren Sie Ruhe und gehen Sie
behutsam vor.

• Gehen Sie auf das Kind zu. Warten
Sie nicht, bis das Kind allein kommt.

• Glauben Sie dem Kind und nehmen
Sie seine Situation ernst.

• Zeigen Sie ihm, dass Sie sein Problem
verstehen und auf seiner Seite stehen.

• Vermitteln Sie dem Kind, dass es kei-
ne Schuld an den Übergriffen trägt.

• Signalisieren Sie weitere Ansprech-
barkeit und Hilfsbereitschaft.

• Loben Sie das Kind für seinen Mut,
dass es sich Ihnen mitgeteilt hat.

• Holen Sie sich Unterstützung bei
Ihren KollegInnen und beziehen Sie
professionelle Hilfe mit ein.

Handlungsfelder
Kindergarten und Schule
Problemaufriss

Vertrauensvolle
Atmosphäre schaffen

Professionelle Hilfe nutzen

Situation ernst nehmen
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Wichtige Signalfunktion
für Opfer und Täter

Thema Gewalt gegen
Frauen einbeziehen

Handlungsfeld Polizei
Problemaufriss

• Die Polizeibeamten haben meist als
erste Kontakt mit Opfern und Tätern
in Fällen häuslicher Gewalt. Sie tra-
gen im Rahmen der Gefahrenabwehr
eine besondere Verantwortung für
die Sicherheit der Opfer.

• Seit Oktober 2001 gibt es neue poli-
zeiliche Eingriffsbefugnisse in Fällen
häuslicher Gewalt in Mecklenburg-
Vorpommern und Handlungsbedarf
durch das seit Januar 2002 geltende
Gewaltschutzgesetz der Bundesregie-
rung. Daraus ergibt sich die Notwen-
digkeit einer neuen Herangehens-
weise.

• Das Eingreifen der Polizei in Fällen
häuslicher Gewalt hat eine wichtige
Signalfunktion auf Opfer und Täter.

• Die Qualität der Dokumentation über
den Einsatz und die der Ermittlungs-
arbeit entscheidet oft über den wei-
teren Verlauf oder Ausgang von Straf-
verfahren und von zivilrechtlichen
Anträgen nach dem Gewaltschutz-
gesetz.

14

Handlungsmöglichkeiten
Anforderungen an die Polizei-
arbeit (siehe auch Leitfaden im
Anhang):

• Vorbereitung auf den Einsatz häusli-
che Gewalt (u.a. Informationen ein-
holen, Einsatzdokumente, Fotomate-
rial und Info-Materialien mitführen)

• Opfergerechtes Vorgehen (u.a. Schutz,
rücksichtsvolle Gesprächsführung,
Befragung weiblicher Zeugen durch
Polizeibeamtinnen, evt. Dolmetscher 
bereitstellen, Weitergabe von Info-
Material über Gewaltschutzgesetz,
Interventionsstellen und Frauen-
schutzhäuser)

• Berücksichtigung der Belange der
Kinder (u.a. kindgerechte Befra-
gung, Vermeiden polizeilicher
Zwangsmaßnahmen vor den
Kindern, Organisation von
Betreuung/Versorgung im
Notfall, Benachrichtigung des
Jugendamtes)

• Klarheit gegenüber der gewalt-
tätigen Person, Positionierung

Handlungsfeld
Präventionsräte
Problemaufriss
• Kommunale Präventionsräte haben

vielfältige Themen im Rahmen der
Kriminalprävention, Gewalt gegen
Frauen ist ein Thema. Es spielte aber
in der Vergangenheit in der Arbeit vie-
ler Präventionsräte weniger eine Rolle.

• Im Interesse einer effektiven Arbeit
in den kommunalen Präventionsräten
muss sich auf VertreterInnen beson-

ders wichtiger Institutionen be-
schränkt werden.

• Die kommunalen Präventionsräte
sind auf Grund der örtlichen Gege-
benheiten unterschiedlich zusam-
mengesetzt.

• Die Arbeit der kommunalen Präven-
tionsräte ist unterschiedlich organisiert.

Handlungsmöglichkeiten
• Analyse der Kriminalitätsentwicklung

der Region und der Sicherheit in der 
Region unter Einbeziehung des The-
mas Gewalt gegen Frauen und deren
Kinder besonders im sozialen Nah-
raum

• Sicherung der Interessenvertretung
für gewaltbetroffene Frauen und de-
ren Kinder, z.B. durch die jeweiligen
kommunalen Gleichstellungsbeauf-
tragten oder durch Fachfrauen aus
den Schutz- und Beratungsangebo-
ten für gewaltbetroffene Frauen

• Koordinierung der verschiedenen Ar-
beitsansätze und Interventionsstrate-
gien der beteiligten staatlichen (z.B.
Polizei, Justiz, Ämter) und nichtstaat-
lichen Institutionen (z.B. Frauen-
schutzhäuser, Interventionsstellen,
Notrufe, Beratungsstellen) bei der Be-
kämpfung von Gewalt gegen Frauen

• Organisation des Erfahrungsaustau-
sches zwischen den im Präventions-
rat vertretenen Institutionen, z.B.
durch die Auswertung von Statistiken,

Vorstellung von verschiedenen Ar-
beitsansätzen und von Projekten
zum Thema Bekämpfung von Ge-
walt gegen Frauen

• Unterstützung von Öffentlichkeitsar-
beit/eigene Öffentlichkeitsarbeit
zum Thema Gewalt gegen Frauen 

• Initiierung und Begleitung von spe-
ziellen präventiven Projekten, Initia-
tiven oder Einrichtungen zur Be-
kämpfung von Gewalt gegen Frauen
(z.B. Selbstverteidigungskurse für
Frauen und Mädchen, Projekte in der
Jungenarbeit zur Reflexion von Rol-
lenverhalten von Jungen gegenüber
Frauen und Mädchen, Unterstützung
von Frauenschutzhäusern und Bera-
tungsstellen in Kampagnen zur Öf-
fentlichkeitsarbeit)

• Nutzung der Möglichkeiten der Ein-
beziehung von Ortsämtern, Ortsbei-
räten, Amtsverwaltungen und ehren-
amtlichen Ämtern für Veränderungen
vor Ort in den einzelnen Stadtteilen
und Gemeinden

Staatliche und nichtstaatliche
Ansätze koordinieren

Opfergerechtes Vorgehen

Belange der Kinder
beachten
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Fortbildungsangebote
nutzen

Strafverfahren sind für
Opfer belastend

Handlungsfeld Justiz
Problemaufriss Strafrecht

• Viele Strafverfahren im Bereich häus-
liche Gewalt führen trotz ausreichen-
der gesetzlicher Möglichkeiten in
folge sonstiger Hindernisse nicht zur
strafrechtlichen Inverantwortungs-
nahme der Täter und damit zur
Sanktionierung ihres Verhaltens.

• Strafverfahren sind oft für Opfer be-
lastend und zusätzlich traumatisie-
rend, der Ausgang der Verfahren ist
für sie z.T. unbefriedigend.

• Den Opfern fehlt oft das nötige
Wissen über Möglichkeiten im Straf-
verfahren.

• Als oft alleinige Belastungszeugen
brauchen die Opfer im Verfahren
besondere Unterstützung.

Handlungsmöglichkeiten
• Handlungsmöglichkeiten richten sich

u.a. an StrafrichterInnen, Rechtsan-
wältInnen, StaatsanwältInnen, Mitar-
beiterInnen in Rechtsantragsstellen

• Ausnutzen des rechtlichen Hand-
lungsrahmens und bekannt machen
mit neuen gesetzlichen Regelungen,
(z.B. in der RistBV Nr. 234 zum be-
sonderen öffentlichen Interesse,
Aufnahme des Verstoßes gegen das
Gewaltschutzgesetz als Straftat)

• Teilnahme an Fortbildungen über
den Umgang mit Opfern im Strafver-
fahren, die Sicherheit der Opfer
während und nach dem Strafverfah-
ren, Möglichkeiten verbesserter Ver-
fahrensgestaltung, Einschätzung der
Gefährlichkeit und zu Verhalten und
Strategien gewalttätiger Männer

• Einrichtungen von Strukturen in
Staatsanwaltschaften und Gerichten
zur verbesserten fachlichen Bearbei-
tung der Fälle z.B. mit Sonderdezer-
naten für häusliche Gewalt und Re-
flexion der Veränderungen in der
Praxis mit statistischen Erhebungen
(siehe Staatsanwaltschaft Rostock)
auch in Abstimmung mit Polizei und
Interventionsstellen

• Nutzen der Unterstützung der Opfer
im Strafverfahren durch geeignete
Beratungsstellen: Interventionsstellen,
Zeugenbegleitung in Rostock, Frau-
enhäuser, Kontakt- und Beratungs-
stellen

• Zügige Verfahrensbearbeitung

• Information an die Opfer über Aus-
gang des Verfahrens und eventuell
neue Gefährdung

• Kooperation mit den am Prozess der
Intervention beteiligten Institutionen

• Mitwirkung in Kooperationsgremien,
wie z.B. Arbeitskreisen

• Weitergabe von Informationsmateria-
lien über Unterstützungseinrichtun-
gen für Frauen und Kinder und von
Beratungsangeboten für gewalttätige
Männer

gegen Gewalt, keine Verharmlosung(!),
Ausschöpfen des Rahmens polizei-
gesetzlicher Handlungsmöglichkeiten
(u.a. Aussprechen der polizeilichen
Verfügung z.B.: Wegweisung, Betre-
tungsverbot SOG MV § 52, Abs. 2,
Aufenthaltsverbot SOG MV § 52,
Abs. 3), Abnahme der Wohnungs-
schlüssel, Hinweise auf alternative
Unterbringungsmöglichkeiten, Weiter-
gabe der Info-Materialien zu Bera-
tungsmöglichkeiten für gewalttätige
Männer 

• Gründliche Dokumentation und Er-
mittlungsarbeit bei Straftaten (aus-
führliche schriftliche Dokumentation,
Beweissicherung, zügige Bearbeitung
und Weiterleitung an die Staatsan-
waltschaft, auch ohne Strafantrag des
Opfers, Hinweise an Geschädigte auf
Wichtigkeit des ärztlichen Attestes). 

Umsetzungsmöglichkeiten:

• Vertrautmachen mit neuen polizei-
rechtlichen Möglichkeiten im SOG
MV, mit dem Erlass über polizeiliche
Maßnahmen zum Schutz von Opfern
häuslicher Gewalt vom 01.03.2002,
Az.: II 430-1/200.14.00, dem Leitfaden
für die Polizei bei einem Einsatz
„Häusliche Gewalt”, den ergänzenden
Verfügungen der Polizeidirektionen,
bzw. der Polizeireviere zu häuslicher
Gewalt, mit den Formularsätzen zur
Dokumentation und zur Verfügung
der Maßnahme, mit der statistischen
Erfassung häuslicher Gewalt

• Erwerb von Wissen und Sensibilisie-
rung zu häuslicher Gewalt (insbe-
sondere zur Begriffsbestimmung,
Arten und Folgen, Häufigkeit, Ursa-
chen, Psychodynamik, Auswirkun-
gen auf die Kinder, zur Trennungs-
problematik und zu Täterstrategien)
in Fortbildungsangeboten in den
Polizeidirektionen und/oder im Bil-
dungsinstitut der Landespolizei
Güstrow

• Vertrautmachen mit Schutz- und Be-
ratungsangeboten für die Opfer (In-
terventionsstellen, Frauenschutzhäu-
ser, Beratungsstellen, Jugendämter)
und Beratungsstellen für gewalttätige
Männer in der Region

• Training opfergerechter Gesprächs-
führung und des Vorgehens gegen-
über der gewalttätigen Person

• Schaffen von unterstützenden Struk-
turen in den Polizeidirektionen und
Revieren, wie Benennung von An-
sprechpartnern für häusliche Gewalt,
Regelungen zur Datenerfassung,
Organisation von Informationswegen
wie zu Jugendämtern, Interventions-
stellen, Sozialämtern 

• Aktive Teilnahme an Kooperations-
gremien zur Verbesserung des Infor-
mationsflusses

Strukturen schaffen

Opfer über Verfahrens-
ausgang informieren

Strukturen verbessern
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Abgestimmtes
Vorgehen erforderlich

Fehleinschätzungen führen
zu Opfergefährdungen

Handlungsfeld Kooperation
und Vernetzung

Problemaufriss
• Häusliche Gewalt ist ein komplexes

gesellschaftliches Problem, welchem
nur mit einem multi-professionellen
Ansatz zu begegnen ist.

• Für effektive gesellschaftliche Inter-
ventionsprozesse sind abgestimmtes
Vorgehen verschiedener Institutionen
wie Polizei, Ämter, Justiz, Frauenhäu-
ser und Interventionsstellen nötig.

Handlungsmöglichkeiten

Die Erfahrungen des Interventions-
projektes CORA in der Modell-

phase haben deutlich gemacht, was
Kooperation und Vernetzung bewirken
können:

• Gewaltbetroffene Frauen berichten
von effizienterem Vorgehen und op-
ferorientiertem Handeln von Polizei,
Jugendämtern etc. Sie fühlen sich als
Opfer akzeptiert und sich und ihre
Kinder besser geschützt. 

• Veränderungen z.B. in der Polizei
oder Staatsanwaltschaft (z.B. Sonder-
zuständigkeiten, Verfügungen) do-
kumentieren zum einen den Willen
der Institution, das Thema häusliche
Gewalt mehr in den Mittelpunkt zu
rücken, aber auch organisatorische
Veränderungen als Rahmen für ver-
besserte Intervention.

• Die Rahmenbedingungen für die Mit-
arbeiterInnen in Institutionen ver-
bessern sich durch direkte Kontakte
zu Mitarbeitern anderer Einrichtun-
gen, durch das Kennenlernen deren
Arbeitsansätze und Möglichkeiten
und durch die erlebte gegenseitige
Wertschätzung in der Arbeit.

• Die Schutz- und Beratungsangebote
für Frauen und Kinder, sowie die
Beratungsstellen für gewalttätige
Männer werden besser genutzt.

Zusätzlich ergibt sich aus den verbes-
serten rechtlichen Schutzmöglichkei-
ten (Gewaltschutzgesetz, Wegweisung
und Betretungsverbot im SOG MV)
die Notwendigkeit, die Vorgehenswei-
sen der Institutionen mit dem Ziel des
verbesserten Schutzes aufeinander ab-
zustimmen.

Handlungsmöglichkeiten
• Handlungsmöglichkeiten richten sich

u.a. an FamilienrichterInnen, Zivil-
richterInnen, RechtsanwältInnen, Mit-
arbeiterInnen in Rechtsantragsstellen

• Vertrautmachen mit den neuen Re-
gelungen im Gewaltschutzgesetz, im
Kinderrechteverbesserungsgesetz
und deren Rechtspraxis

• Teilnahme an Fortbildungen zu Ur-
sachen und zur Psychodynamik
häuslicher Gewalt, zur Wechselbe-
ziehung zwischen juristischem Han-
deln und den Auswirkungen der
Verfahrensbeteiligten. Darüber hin-
aus geht es um den Wissenserwerb
zum Schutzbedürfnis der Opfer, die
Bedeutung von Schutzanordnungen
für das Lebensfeld der Opfer, die
Gewährleistung der Sicherheit der
Opfer während und nach dem Ver-
fahren, realistische Einschätzung der
Gefährdung der Opfer und der Ge-
fährlichkeit der Täter

• Beteiligung an der Kooperation mit
den an der Intervention beteiligten
Institutionen 

• Mitwirkung in Kooperationsgremien,
wie z.B. Arbeitskreisen

• Weitergabe von Informationsmateria-
lien über Unterstützungseinrichtun-
gen für Frauen und Kinder und von
Beratungsangeboten für gewalttätige
Männer

• Zügige Verfahrensbearbeitung und
Gestaltung des Verfahrens im Inter-
esse der Sicherheit der Opfer 

• Einrichtung von Sonderzuständig-
keiten in den Gerichten zur Verbes-
serung der fachlichen Bearbeitung
der Fälle und Reflexion der Verän-
derungen in der Praxis mit statisti-
schen Erhebungen

• Einrichtung von Bereitschaftsdiens-
ten des Familiengerichtes oder der
allgemeinen Zivilgerichte um
schnellen Schutz zu realisieren

Problemaufriss Zivilrecht
• Neue gesetzliche Regelungen im Ge-

waltschutzgesetz sind noch nicht
überall bekannt und werden daher
auch nicht überall angewendet. 

• Die Unkenntnis über die psychische
Situation der Opfer, über das Täter-
verhalten und Täterstrategien, sowie
über die Gefährlichkeit der Situation

führen zu Fehleinschätzungen der
Gefährdung der Opfer. Damit sind
erneute Bedrohungen und Verletzun-
gen und eine zusätzliche Traumati-
sierung der Opfer möglich.

• Die Kooperation mit anderen Insti-
tutionen erfolgt nur punktuell.

Aufgaben und Themen von Kooperationsbündnissen
• Austausch von Informationen zu Aus-

maß, Folgen und Hintergründen
häuslicher Gewalt,

• Gewährleistung von wirkungsvoller
Unterstützung für gewaltbetroffene
Frauen und Kinder,

• Berücksichtigung unterschiedlicher
Lebenssituationen der Opfer wie:

MigrantInnen, Behinderte, ältere Mit-
bürgerInnen,

• Einzelfallübergreifende Koordination
von polizeilicher Intervention, zivil-
rechtlichen Schutzmaßnahmen, straf-
rechtlichen Sanktionen, Schutzmaß-
nahmen durch Frauenhäuser, Inter-
ventionen des Jugendamtes, Unter-

Bereitschaftsdienste
einrichten

In Kooperationsgremien
mitarbeiten

Opfer fühlen sich
akzeptiert und geschützt

Austausch von
Informationen
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Gemeinsame
Öffentlichkeitsarbeit

Interventionsstelle Anklam
Dorfstraße 51
17390 Ziethen
Tel: 0 39 71 / 24 25 46

Interventionsstelle Neubrandenburg
Friedrich- Engels-Ring 6
17033 Neubrandenburg
Tel.: 03 95 / 55 84 384

Interventionsstelle Rostock
Heiligengeisthof 3
18055 Rostock
Tel: 03 81 / 458 29 38

Interventionsstelle Schwerin
Arsenalstraße 15
19053 Schwerin
Tel: 03 85 / 55 58 833

Interventionsstelle Stralsund
Sarnowstraße 8
18435 Stralsund
Tel: 0 38 31 / 30 77 50

Beratungseinrichtungen
Interventionsstellen gegen häusliche Gewalt

Frauenschutzhäuser
Telefon

Bergen/Rügen 03 83 91 - 81 83
Eggesin 03 97 79 - 2 71 06
Greifswald 0 38 34 - 50 06 56
Güstrow 0 38 43 - 68 31 86
Ludwigslust 03 87 51 - 2 12 70
Neubrandenburg 03 95 - 4 22 46 22
Parchim 0 38 71 - 26 59 77

Telefon
Ribnitz-Damgarten 0 38 21 - 72 03 66 
Rostock 03 81 - 45 44 06  

und 03 81 - 45 44 07
Schwerin 03 85 - 5 55 73 56
Stralsund 0 38 31 - 29 28 32
Wismar 0 38 41 - 28 36 27
Wolgast 0 38 36 - 20 12 99

Kontakt- und Beratungsstellen
mit angeschlossener Schutzwohnung

Mobile Kontakt- und Beratungsstelle
für Frauen in Not
Reriker Chaussee 1
18236 Kröpelin
Telefon: 03 82 92/ 6 56

Kontaktstelle zur Krisenbewältigung
für Frauen in Not
PF 1255
23932 Grevesmühlen
Telefon: 0 38 81/ 75 85 64

Kontakt- und Beratungsstelle
Stavenhagen
17149 Stavenhagen
Telefon: 03 99 54/ 2 22 06

Kontakt- und Beratungsstelle „Klara”
in Waren
Lange Straße 22
17192 Waren
Telefon: 0 39 91/ 16 51 11

Anforderungen an erfolgreiche Kooperation
• Verbindlichkeit herstellen, indem die

Ziele durch Entscheidungsträger der
Institutionen unterstützt werden,

• Klärung der Verantwortung für die
Koordinierung der Kooperation und
der bereitgestellten Ressourcen dafür,

• Bereitstellung der notwendigen Res-
sourcen für die Beteiligung an der
Kooperation und die Umsetzung der
vereinbarten Maßnahmen,

• Gegenseitige Akzeptanz von Kom-
petenzen, Aufgabenbereichen, Or-
ganisationsprinzipien, Handlungs-
orientierungen und Grenzen,

• Bereitschaft zu offenem, konstrukti-
vem und verbindlichem Umgang
miteinander.

Beteiligte Institutionen
(abhängig von regionalen Besonderheiten)

• Polizei

• Staatsanwaltschaften

• Gerichte (Strafgerichte, allgemeine
Zivilgerichte, Familiengerichte)

• RechtsanwältInnen

• Interventionsstellen

• Frauenschutzhäuser, Kontakt- und
Beratungsstellen

• Andere Frauenberatungsstellen

• Jugendämter

• Einrichtungen der Jugendhilfe

• Ausländerbehörden

• Kommunale Gleichstellungsbeauf-
tragte

• Ausländerbeauftragte

• Beratungsstellen für gewalttätige
Männer

• MigrantInnenberatungstelle

• Gesundheitswesen

stützung durch Interventionsstellen
und Beratungseinrichtungen,

• Fortbildungen in allen relevanten
Arbeitsbereichen

• Reflexion der Wirksamkeit der Maß-
nahmen, z.B. anhand von Statistiken

• Gemeinsame Öffentlichkeitsarbeit.

Gegenseitige Akzeptanz
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Thema:
Häusliche Gewalt: Die Situation von
Frauen und Kindern und Interventions-
strategien der Gesellschaft

Zielgruppen:
LehrerInnen, SchulsozialarbeiterInnen,
SozialarbeiterInnen in der Kinder- und
Jugendarbeit und der  Familienbera-
tung, MitarbeiterInnen von Jugendäm-
tern (BereichssozialarbeiterInnen, Mit-
arbeiterInnen der Trennungs- und
Scheidungsberatung, der Erziehungs-
beratungsstellen, der Adoptionsver-
mittlung)

Ziele:
• Vermitteln von Grundwissen über

häusliche Gewalt gegen Frauen und
deren Kinder, sowie über rechtliche
Interventionsmöglichkeiten 

• Sensibilisierung der Seminarteilneh-
merInnen für das Problem häusliche
Gewalt

• Entwicklung von Handlungskompe-
tenzen

• Reflexion der Auswirkungen von
Interventionsstrategien auf betroffe-
ne Frauen und deren Kinder

• Vermittlung und Vertiefung von
praktischen Fähigkeiten in der Ge-
sprächsführung mit gewaltbetroffe-
nen Frauen und im Gespräch mit
Kindern als Zeugen und/oder als
Betroffenen 

• Bekannt machen mit regionalen
Beratungs- und Schutzeinrichtungen
bei häuslicher Gewalt

Zeit:
ein- oder mehrtägige Veranstaltungen

Inhalte:
• Theoretische Grundlagen zu häusli-

cher Gewalt (Psychodynamik, Aus-
wirkungen der Gewalt, Ursachen,
Häufigkeit)

• Auswirkungen auf Kinder
• Gesetzliche Grundlagen
• Interventionsstrategien 

Kontakt:
Landeskoordinierungsstelle CORA,
Tel. 03 81/4 01 02 29 oder die
Interventionsstellen (siehe Anhang)

Thema:
Sexualisierte Gewalt, ein Thema für
Schule und Jugendeinrichtungen

Zielgruppe:
LehrerInnen, ErzieherInnen und
MitarbeiterInnen in Kinder- und
Jugendeinrichtungen

Inhalte:
• Vielschichtigkeit sexualisierter

Gewalt
• notwendige Präventionsbausteine
• erforderliche Interventionsmaß-

nahmen.

Zeit:
Je nach Bedarf 1 bis 5 Tage.
Die TeilnehmerInnenzahl ist auf 16
begrenzt.

Arbeitsthemen:
1. Sexualität im Jugendalter
2. Sexualisierte Gewalt
3. Geschlechtsbezogene Pädagogik

Für die Zielgruppe Mädchen und Jun-
gen ab Klassenstufe 6 können weitere
Angebote erfragt werden.

Kontakt:
Notruf für Frauen und Mädchen
Rostock, Telefon 03 81/4 40 30 74,
Frau Hell.

FortbildungsangeboteAngebote für die Kinder
• örtlich zuständige Jugendämter in

den Städten und Landkreisen

• Kreisgesundheitsbeauftragte – Na-
men sind zu erfragen im jeweiligen
Schulamt oder im Landesinstitut für
Schule und Ausbildung in Schwerin

Ansprechpartnerin: Frau Dr. G.
Zander, Tel. 03 85 / 7 60 17 28

• VertrauenslehrerInnen an allen
Schulen

• Übersicht über die Schulpsychologen
im Land Mecklenburg-Vorpommern:

Schulamt Schulpsychologen

Staatliches Schulamt Rostock Dr. Marlies Börger
Dr.-Lorenz-Weg 1 Monika Hübner
18059 Rostock Horst Kallis

Sigrid Neumann
Dr. Ina Tamm

Staatliches Schulamt Greifswald Evelyn Fuchs
Martin-Andersen-Nexö-Platz 1 Marita Krüger
17489 Greifswald Dr. Angelika Müller

Monika Otum
Heidemarie Tischer
André Timm

Staatliches Schulamt Schwerin Bärbel Bennat
Zum Bahnhof 14 Elli Brusch
19053 Schwerin Marion Garling

Christel Gladitz
Irene Hopp
Birgit Widrat
Constanze Koop

Angebote für Männer
Güstrow
Beratungsstelle für Männer und
Jungen & gegen Männergewalt
Platz der Freundschaft 17a
18273 Güstrow
Tel. 0 38 43/ 68 51 87

Neubrandenburg
Männer und Gewalt Beratung
Friedrich- Engels- Ring 6
17033 Neubrandenburg
Tel. 03 95 / 4 22 46 44

Schwerin
Kontakt- und Beratungsstelle
Männer gegen Männer-Gewalt
Goethestr. 37
19053 Schwerin
Tel. 03 85 / 5 93 22 23

Greifswald
Kontakt- und Beratungsstelle
für Männer und gegen Gewalt
Mendelejewweg 16
17491 Greifswald
Tel. 0 38 34 / 82 99 65
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Artikel 1 
§1 Gerichtliche Maßnahmen zum
Schutz vor Gewalt und Nachstellungen:

(1) Hat eine Person vorsätzlich den
Körper, die Gesundheit oder die Frei-
heit einer anderen Person widerrecht-
lich verletzt, hat das Gericht auf Antrag
der verletzten Person die zur Abwen-
dung weiterer Verletzungen erforderli-
chen Maßnahmen zu treffen. Die An-
ordnungen sollen befristet werden; die
Frist kann verlängert werden. Das Ge-
richt kann insbesondere anordnen,
dass der Täter es unterlässt,

1. die Wohnung der verletzten Person
zu betreten,

2. sich in einem bestimmten Umkreis
der Wohnung der verletzten Per-
son aufzuhalten,

3. zu bestimmende andere Orte auf-
zusuchen, an denen sich die ver-
letzte Person regelmäßig aufhält,

4. Verbindung zur verletzten Person,
auch unter Verwendung von Fern-
kommunikationsmitteln, aufzu-
nehmen,

5. Zusammentreffen mit der verletz-
ten Person herbeizuführen,

soweit dies nicht zur Wahrnehmung
berechtigter Interessen erforderlich ist.

(2) Absatz 1 gilt entsprechend, wenn
1. eine Person einer anderen mit ei-

ner Verletzung des Lebens, des
Körpers, der Gesundheit oder der
Freiheit widerrechtlich gedroht
hat oder

2. eine Person widerrechtlich und
vorsätzlich
a) in die Wohnung einer anderen

Person oder deren befriedetes
Besitztum eindringt oder

b) eine andere Person dadurch un-
zumutbar belästigt, dass sie ihr
gegen den ausdrücklich erklär-
ten Willen wiederholt nachstellt
oder sie unter Verwendung von
Fernkommunikationsmitteln
verfolgt.

Im Falle des Satzes 1 Nr. 2 Buchstabe b
liegt eine unzumutbare Belästigung
nicht vor, wenn die Handlung der

Wahrnehmung berechtigter Interessen
dient.

(3) In den Fällen des Absatzes 1 Satz 1
oder des Absatzes 2 kann das Gericht
die Maßnahmen nach Absatz 1 auch
dann anordnen, wenn eine Person die
Tat in einem die freie Willensbestim-
mung ausschließenden Zustand krank-
hafter Störung der Geistestätigkeit be-
gangen hat, in den sie sich durch geisti-
ge Getränke oder ähnliche Mittel vorü-
bergehend versetzt hat.

§ 2 Überlassung einer gemeinsam
genutzten Wohnung

(1) Hat die verletzte Person zum Zeit-
punkt einer Tat nach § 1 Abs. 1 Satz 1,
auch in Verbindung mit Abs. 3, mit
dem Täter einen auf Dauer angelegten
Haushalt geführt, so kann sie von die-
sem verlangen, ihr die gemeinsam ge-
nutzte Wohnung zur alleinigen Nut-
zung zu überlassen.

(2) Die Dauer der Überlassung der
Wohnung ist zu befristen, wenn der
verletzten Person mit dem Täter das
Eigentum, das Erbbaurecht oder der
Nießbrauch an dem Grundstück, auf
dem sich die Wohnung befindet, zu-
steht oder die verletzte Person mit dem
Täter die Wohnung gemietet hat. Steht
dem Täter allein oder gemeinsam mit
einem Dritten das Eigentum, das Erb-
baurecht oder der Nießbrauch an dem
Grundstück zu, auf dem sich die Woh-
nung befindet, oder hat er die Woh-
nung allein oder gemeinsam mit ei-
nem Dritten gemietet, so hat das Ge-
richt die Wohnungsüberlassung an die
verletzte Person auf die Dauer von
höchstens sechs Monaten zu befristen.
Konnte die verletzte Person innerhalb
der vom Gericht nach Satz 2 bestimm-
ten Frist anderen angemessenen Wohn-
raum zu zumutbaren Bedingungen
nicht beschaffen, so kann das Gericht
die Frist um höchstens weitere sechs
Monate verlängern, es sei denn, über-
wiegende Belange des Täters oder des
Dritten stehen entgegen. Die Sätze 1

• „Gewalt ist kein Schicksal”,
Birgit Schweikert, Nomos-Verlags-
gesellschaft Baden-Baden 2000

• „Wie ein Anker im Strudel der
Gewalt”, Susan Brewster,
Fischer Taschenbuch Verlag, 2001

• Materialien zur Gleichstellungspolitik
des Bundesministeriums für Familie,
Senioren, Frauen und Jugend: 
- Sorge- und Umgangsrecht bei

häuslicher Gewalt: Aktuelle Ent-
wicklungen, wissenschaftliche Er-
kenntnisse und Empfehlungen, 

- „Mehr Schutz bei häuslicher Ge-
walt – Informationen zum Gewalt-
schutzgesetz” BMFSFJ 2002

- „Jetzt erst Recht – Rechtliche Rah-
menbedingungen effektiver Inter-
vention gegen häusliche Gewalt”
BMFSFJ 2001, 3. bearbeitete
Auflage

• Broschüre „Wege aus der Gewalt –
Was kann ich tun? Wer hilft mir?”,
Landeskoordinierungsstelle CORA,
Oktober 2002

• Sicherheits- und Ordnungsgesetz M-V:

§ 52(2): 
„Die Polizei kann eine Person bis zu
einer richterlichen Entscheidung
über zivilrechtliche Schutzmöglich-
keiten ihrer Wohnung und des un-
mittelbar angrenzenden Bereichs ver-
weisen, wenn dies erforderlich ist,
um eine von ihr ausgehende gegen-
wärtige Gefahr für Leib, Leben oder
Freiheit von Bewohnern derselben
Wohnung abzuwehren. Unter den
gleichen Voraussetzungen kann ein
Betretungsverbot angeordnet werden.
Eine solche Maßnahme darf die
Dauer von 14 Tagen nicht über-
schreiten. Ergänzend können Maß-
nahmen zur Durchsetzung der Weg-
weisung oder des Betretungsverbotes
verfügt werden.”

§ 52(3):
„Rechtfertigen Tatsachen die Annah-
me, dass eine Person in einem be-
stimmten örtlichen Bereich eine Straf-
tat begehen wird, so kann ihr bis zu
einer Dauer von zehn Wochen unter-
sagt werden, diesen Bereich zu be-
treten oder sich dort aufzuhalten.

Örtlicher Bereich im Sinne des Sat-
zes 1 ist ein Ort oder ein Gebiet in-
nerhalb einer Gemeinde oder auch
ein gesamtes Gemeindegebiet. Das
Gebot ist zeitlich und örtlich auf den
zur Verhütung der Straftat erforderli-
chen Umfang zu beschränken und
darf räumlich nicht den Zugang zur
Wohnung der betroffenen Person
umfassen.
Die Vorschriften des Versammlungs-
rechts bleiben unberührt.”
Siehe auch „Erlass über polizeiliche
Maßnahmen zum Schutz von Opfern
häuslicher Gewalt vom 01.03.2002,
Az.: II430-1/200.14.00, Polizeiliches
Maßnahmekonzept zur Wahrnehmung
der neuen Befugnisse nach § 52
Abs.2 und Abs.3 SOG M-V”
sowie Leitfaden der Polizei M-V zum
Einsatz bei häuslicher Gewalt.

• Auszug aus GewSchG:

Gesetz zum zivilrechtlichen Schutz vor
Gewalttaten und Nachstellungen sowie
zur Erleichterung der Überlassung der
Ehewohnung bei Trennung vom
11.12.2001 (Gewaltschutzgesetz-
GewSchG) 

Literaturempfehlungen

Gesetzliche Grundlagen
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bis 3 gelten entsprechend für das Woh-
nungseigentum, das Dauerwohnrecht
und das dingliche Wohnrecht.

(3) Der Anspruch nach Absatz 1 ist
ausgeschlossen,

1. wenn weitere Verletzungen nicht
zu besorgen sind, es sei denn,
dass der verletzten Person das
weitere Zusammenleben mit dem
Täter wegen der Schwere der Tat
nicht zuzumuten ist, oder

2. wenn die verletzte Person nicht
innerhalb von drei Monaten nach
der Tat die Überlassung der Woh-
nung schriftlich vom Täter verlangt
oder

3. soweit der Überlassung der Woh-
nung an die verletzte Person be-
sonders schwerwiegende Belange
des Täters entgegenstehen.

(4) Ist der verletzten Person die Woh-
nung zur Benutzung überlassen wor-
den, so hat der Täter alles zu unterlas-
sen, was geeignet ist, die Ausübung
dieses Nutzungsrechts zu erschweren
oder zu vereiteln.

(5) Der Täter kann von der verletzten
Person eine Vergütung für die Nutzung
verlangen, soweit dies der Billigkeit
entspricht.

(6) Hat die bedrohte Person zum Zeit-
punkt einer Drohung nach § 1 Abs. 2
Satz 1 Nr.1, auch in Verbindung mit
Abs. 3, einen auf Dauer angelegten
Haushalt mit dem Täter geführt, kann
sie die Überlassung der gemeinsam
genutzten Wohnung verlangen, wenn
dies erforderlich ist, um eine unbillige
Härte zu vermeiden. Eine unbillige
Härte kann auch dann gegeben sein,
wenn das Wohl von im Haushalt le-
benden Kindern beeinträchtigt ist. Im
Übrigen gelten die Absätze 2 bis 5
entsprechend.

§ 3 Geltungsbereich, Konkurrenzen

(1) Steht die verletzte oder bedrohte
Person zum Zeitpunkt der Tat nach § 1
Abs. 1 oder Abs. 2 Satz 1 unter elterli-

cher Sorge, Vormundschaft oder unter
Pflegschaft, so treten im Verhältnis zu
den Eltern und zu sorgeberechtigten
Personen an die Stelle von §§ 1 und 2
die für das Sorgerechts-, Vormund-
schafts- oder Pflegschaftsverhältnis
maßgebenden Vorschriften.

(2) Weitergehende Ansprüche der ver-
letzten Person werden durch dieses
Gesetz nicht berührt.

§ 4 Strafvorschriften

Wer nach einer bestimmten vollstreck-
baren Anordnung nach § 1 Abs. 1 Satz
1 oder 3, jeweils auch in Verbindung
mit Abs. 2 Satz 1, zuwiderhandelt,
wird mit Freiheitsstrafe bis zu einen
Jahr oder mit Geldstrafe bestraft. Die
Strafbarkeit nach anderen Vorschriften
bleibt unberührt.

• Änderung RiStBV Nr. 234

„Besonderes öffentliches Interesse an
der Strafverfolgung (§ 230 Abs. 1 StGB)”
Veröffentlichung im Amtsblatt Nr. 28
vom 08.07.2002, S. 675

• Gesetz zur weiteren Verbesserung
von Kinderrechten (Kinderrechtever-
besserungsgesetz) KindRVerbG:

hier besonders Artikel 1, 4.b): Dem
Absatz 1, § 1666a BGB werden folgen-
de Sätze angefügt:
„Dies gilt auch, wenn einem Elternteil
vorübergehend oder auf unbestimmte
Zeit die Nutzung der Familienwohnung
untersagt werden soll. Wird einem El-
ternteil oder einem Dritten die Nutzung
der vom Kind mitbewohnten oder ei-
ner anderen Wohnung untersagt, ist
bei der Bemessung der Dauer der
Maßnahme zu berücksichtigen, ob
diesem das Eigentum, das Erbbaurecht
oder der Nießbrauch an dem Grund-
stück zusteht, auf dem sich die Woh-
nung befindet. Entsprechendes gilt für
das Wohnungseigentum, das Dauer-
wohnrecht, das dingliche Wohnrecht
oder wenn der Elternteil oder Dritte
Mieter der Wohnung ist.”


